
... 1. (geringfügige) Änderung des Teilcurriculums für die Spezialisierung 
Inklusive Pädagogik (Fokus Beeinträchtigungen) im Rahmen des 
Masterstudiums zur Erlangung eines Lehramts im Bereich der Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) im Verbund Nord-Ost  

Der Senat hat in seiner Sitzung am XY die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 8 und Abs 10 des 
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 
XY  beschlossene 1. (geringfügige) Änderung des Teilcurriculums für die Spezialisierung 
Inklusive Pädagogik (Fokus Beeinträchtigungen) im Rahmen des Masterstudiums zur 
Erlangung eines Lehramts im Bereich der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Verbund 
Nord-Ost, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Wien am 15.05.2019, 23. Stück, 
Nummer 152, in der nachfolgenden Fassung genehmigt. 

Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der 
Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung. 

(1) § 2 Abs 2 Modulbeschreibungen 
 
1. In den Modulzielen des Moduls SP MA IP 05c lautet der letzte Satz nunmehr: 
 
„Studierende haben das ÖGS-Niveau von B2-C1 außerhalb des Studiengangs erworben und 
sich zusätzlich das für ein Unterrichtsfach notwendige Fachvokabular in ÖGS angeeignet.“ 
 
(2) § 7 Inkrafttreten 
 
1. Abs 2 wird hinzugefügt:  
 
„(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom {pubdate2}, 
Nr. {article_number}, Stück {document_number}, treten mit 1. Oktober 2022 in Kraft.“ 

 
Im Namen des Senates: 

Der Vorsitzende der Curricularkommission 
K r a m m e r 

 


